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Beschlüsse des Gemeinderats 

Sitzung vom 6. November 2023 

1. Für den Rest der Amtsdauer 2022-2026 wird René Neumayr, SP, in die Bürgerrechts-

kommission und Christoph Mahler, EVP, in die Sachkommission gewählt. 

2. Der Weisung 12, vom 17. Juli 2023, Werkstadt Zürisee, Landverkauf Kat.-Nr. WE13527 

(Baufeld B) wird zugestimmt. 

3. Die Interpellation der GLP-Fraktion, vom 2. Juni 2023, überwiesen am 19. Juni 2023, be-

treffend Verkehrsberuhigung in Wädenswil, wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Die Interpellation der Fraktion der Grünen, vom 19. Juni 2023, überwiesen am 10. Juli 

2023, betreffend Strategien für den Ersatz von fossilen Heizungen, wird als erledigt abge-

schrieben. 

5. Die Einbürgerungsgeschäfte werden gutgeheissen. 

Fakultatives Referendum 

Über Ziffer 2 kann gestützt auf § 157 Abs. 3 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) in 

Verbindung mit Art. 12 Gemeindeordnung innert 60 Tagen nach dieser Veröffentlichung beim 

Stadtrat das schriftliche Begehren um Anordnung einer Gemeindeabstimmung gestellt wer-

den (fakultatives Referendum). 

Rechtsmittel 

Gegen diese Beschlüsse (ohne Ziffer 5) kann nach der Veröffentlichung im amtlichen Publi-

kationsorgan der Stadt Wädenswil (ePublikationen.ch; Digitales Amtsblatt Schweiz) beim Be-

zirksrat Horgen, Seestrasse 24, 8810 Horgen 

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schrift-

lich Stimmrechtsrekurs 

- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststel-

lung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und 

dessen Begründung enthalten. 

Für den Gemeinderat

Roger Kempf, Ratssekretär 


